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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Am Montag, 29.09.2025, 14:00 Uhr, findet im Sitzungssaal, 2. Obergeschoss, Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, die 14. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises 
Mayen-Koblenz statt. 

T a g e s o r d n u n g 

Öffentlicher Teil 

 1. Mitteilungen der Verwaltung 
  

 2. Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraums bis zum 31.12.2028 
  

 3. Radzählstellen im Landkreis Mayen-Koblenz 
  

 4. Verzicht auf Verwaltungskostenerstattung mit Dritten 
  

 5. Ausschüsse und Gremien; Ergänzungswahlen - GKM gGmbH 
  

 6. Verschiedenes (öffentlich) 
  

Nicht öffentlicher Teil 

 7. Mitteilungen der Verwaltung (nicht öffentlich) 
  

 8. Personalangelegenheiten 
  

 9. Personalangelegenheiten 
  
 10. Personalangelegenheiten 
  
 11. Personalangelegenheiten 
  
 12. Personalangelegenheiten 
  
 13. Personalangelegenheiten 
  
 14. Personalangelegenheiten 
  
 15. Beteiligungsangelegenheiten 
  
 16. Verschiedenes (nicht öffentlich) 
 
 
 
Koblenz, 23.09.2025 
 
 
gez. Marko Boos 
Landrat 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Am Mittwoch, 01.10.2025, 15:00 Uhr, findet im Sitzungssaal, 2. Obergeschoss, Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, die 6. Sitzung des Ausschusses für Mobilität und ÖPNV des 
Landkreises Mayen-Koblenz statt. 

T a g e s o r d n u n g 

 

Öffentlicher Teil 

 1. Mitteilungen der Verwaltung 
  

 2. Reduzierungen der Verkehrsleistungen in den Linienbündeln Maifeld, Pellenz und 
Vordereifel 

  
 3. Mitgliedschaft des Landkreises Mayen-Koblenz in der Arbeitsgemeinschaft 

fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz (AGFFK RLP 
e.V.) 

  
 4. Verschiedenes (öffentlich) 

  

Nicht öffentlicher Teil 

 5. Mitteilungen der Verwaltung (nicht öffentlich) 
  

 6. Verschiedenes (nicht öffentlich) 
  
 
 
 
Koblenz, 24.09.2025 
 
 
gez. Marko Boos 
Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Vulkanpark hat in ihrer Sitzung am 26.11.2024 die 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 angenommen. Gleichzeitig hat sie dem Verbandsvorsteher, 
seinem Stellvertreter sowie der Geschäftsführung des Zweckverbandes für das Jahr 2023 gemäß § 7 
Abs.1 Nr. 8 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit –KomZG- sowie § 114 Abs.2 der 
Gemeindeordnung –GemO- Entlastung erteilt. 
 
Die Jahresrechnung 2023 mit Rechenschaftsbericht liegt vom 29.09.2025 bis einschl. 10.10.2025 zu 
jedermanns Einsicht bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz, Bahnhofstr. 9, 56068 Koblenz, im Zimmer 306 während der Dienststunden montags bis 
donnerstags von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr öffentlich aus.  
 
 
 
Koblenz, 25.09.2025 
 
 
gez. Marko Boos 
Verbandsvorsteher 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 a Nr. 3 des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB)  
 
 
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 a Ziffer 3 LFGB „Nicht unerhebliche oder wiederholte Verstöße gegen 
Vorschriften zum Schutz vor Gesundheitsgefährdung, Täuschung oder zur Einhaltung hygienischer 
Anforderungen“:  
 
 
Datum Feststellung: 
08.07.2025 
 
Lebensmittelunternehmer/Inverkehrbringer: 
Hotel DORMERO Moselhotel Alken-Koblenz, Moselstraße 10-11, 56332 Alken. 
 
Sachverhalt/Grund der Beanstandung:  
Verstöße in nicht nur unerheblichem Ausmaß gegen Vorschriften im Anwendungsbereich des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die der Einhaltung hygienischer Anforderungen dienen 
(Lagerung, Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln unter unhygienischen Zuständen). 
 
Rechtsgrundlage: 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnung (EG) Nr. 852/2004. 
 
Bemerkung: 
Bei der Nachkontrolle am gleichen Tag (08.07.2025) waren die Hygienemängel abgestellt. 
 
 
 
Koblenz, 23.09.2025 
 
gez. Thomas Brunnhübner 
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 9.3.39 - Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung - 
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Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 26.09.2025 
Referat 3.37 – Straßenverkehr 
Az.: 37-MKK-D 530       
 
 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 
 
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz verfügt folgende öffentliche Zustellung. Nachstehend genannte 
Person ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (zulassungsrechtliche 
Angelegenheit, Schreiben vom 18.09.2025): 
 

Herrn Ante Drazina, 
letzte bekannte Adresse: Margarethe-Nelges-Straße 2, 56182 Urbar, 
jetziger Aufenthaltsort: unbekannt  

 
Da der Aufenthaltsort von o.g. Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung gemäß § 1 Abs. 1 des 
Landeszustellungsgesetztes (LVwZG) i.V.m. § 10 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises Mayen-
Koblenz vom 03.07.2014 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 05.12.2022 durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt. 
 
Das Schreiben kann vom Adressaten in Zimmer HG16 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bahnhofstr. 
9, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen und in Empfang genommen werden. 
 
Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen.  
 
 
 
gez. Bardua 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Herr Manh NGUYEN, zuletzt ohne festen Wohnsitz, ist Adressatin eines Schreibens der Kreisverwaltung 
Mayen-Koblenz vom 28.08.2025, Az. 34 133-01/101492.  
 
Da der Aufenthaltsort v.g. Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 Abs. 
1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder 
überörtlichen Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 106 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Koblenz, 26.09.2025 
 
gez. Kira Maier 
 
Kreisverwaltung Mayen Koblenz 
Ref. 3.34 Ausländerbehörde 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Herr Linh, MAO, zuletzt ohne festen Wohnsitz, ist Adressat eines Schreibens der Kreisverwaltung 
Mayen-Koblenz vom 28.08.2025, Az. 34 133-01/101482.  
 
Da der Aufenthaltsort v.g. Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 Abs. 
1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder 
überörtlichen Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 106 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Koblenz, 26.09.2025 
 
gez. Kira Maier 
 
Kreisverwaltung Mayen Koblenz 
Ref. 3.34 Ausländerbehörde 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
 
Oleksandr Mikhalov, zuletzt wohnhaft Dmytriya Donskoho 2/4, 65000 Odessa, ist Adressat eines 
Schreibens der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 23.09.2025, Aktenzeichen 5.1.51-UV-M-10669.0. 
 
Da der Aufenthaltsort dieser Person unbekannt ist, erfolgt die Zustellung des Schriftstücks gemäß § 1 
Abs. 1 des Landesgesetzes über die Zustellung in der Verwaltung vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 
10 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 durch öffentliche Bekanntmachung. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks in örtlichen oder 
überörtlichen Zeitungen oder Zeitschriften wird abgesehen. 
 
Das Schriftstück kann von dem Adressaten in Zimmer 009 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 
Löhrstraße 78, 56068 Koblenz, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Koblenz, 23.09.2025   
 
gez. Judith Höffling  
 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
Ref. 5.1.51 - Erziehungsleistungen 
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Nachfolgend abgedruckte öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 25.09.2025 im Amtsblatt des 
Wasserversorgungs-Zweckverbandes „Maifeld-Eifel“. 
Das Amtsblatt kann kostenfrei unter folgender Bezugsquelle angefordert werden: WVZ „Maifeld-Eifel“, 
Eichenstraße 12, 56727 Mayen, Frau Mannebach, Telefon 02651/8097-0 oder info@wvz-me.de. 
 
NACHRICHTLICH erfolgt ein Abdruck des Veröffentlichungstextes: 
 

„Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am 09.10.2025 um 09:00 Uhr findet Wappensaal der Verbandsgemeinde Brohltal, Kapellenstraße 12, 
56651 Niederzissen, die 7. Sitzung des Werkausschusses des WVZ „Maifeld-Eifel“ statt. 
 
I. Öffentliche Sitzung 
1. Münk, Hauptstraße, Booser Straße, Ditscheider Straße und Lerchenweg, Erneuerung der 

Versorgungsleitungen, Ermächtigung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe 
2. Plaidt, Gaulsweg, Erneuerung der Versorgungsleitungen, Ermächtigung zur Ausschreibung und 

Auftragsvergabe 
3. Plaidt, Goethestraße, Erneuerung der Versorgungsleitungen, Ermächtigung zur Ausschreibung und 

Auftragsvergabe 
4. Kempenich, Ringschluss Gewerbegebiet – L 83, Erweiterung der Versorgungsleitungen, 

Auftragsvergabe 
5. Organisationsuntersuchung, Vorübergehende Bereitstellung von Büroarbeitsplätzten durch 

Bürocontainer, Ermächtigung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe 
6. Vergebene Aufträge, Information 
7. Mitteilungen 

 
II. Nichtöffentliche Sitzung 
8. Mitteilungen 

 
 
 

25.09.2025 
 
 
gez. Landrat Marko Boos 
Verbandsvorsteher“ 
 


